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Einleitung

Im Salzburger Naturschutzgesetz ist der Schutz von Lebensraumen gesetzlich in § 24 verankert. Demgemal
sind Moore, Simpfe, Quellfluren, Bruch- und Galeriewalder und sonstige Begleithdlze, flieRende Gewasser,
stehende Gewdsser ab einer GroRe von 20m?, Feuchtwiesen sowie Trocken- und Magerstandorte mit einer
Fliche von mindestens 2.000m? und schlieRlich das alpine Odland einschlieRlich der Gletscher ex lege ge-
schitzt, sobald sie in der Natur vorkommen. Alle MaBnahmen, die Eingriffe in diese Lebensraume bewirken
kdénnen, sind nur mit einer naturschutzbehdrdlichen Bewilligung zulassig. Da oft behauptet wird, dass das Salz-
burger Naturschutzgesetz durch diese Regelung eine gewisse Strenge aufweist, die es in den anderen Bundes-
landern nicht geben wirde, werden in dieser Arbeit die unterschiedlichen Osterreichischen Naturschutzge-
setze in Bezug auf den Lebensraumschutz miteinander verglichen. AuRerdem wird auch auf die Bestimmungen
eingegangen, die fur die Bewilligungserteilung maRgebend sind. Um das Ganze lberschaubarer zu machen,
werden die Unterschiede in Form von Tabellen dargestellt.



| Schutz von Lebensraumen

1. Welche Lebensraume sind wie geschutzt?

Diingung, Anlage kiinst-
licher Gewdsser, Neu-
aufforstung,  Pflanzen

den)

Stehende
>100m? >

Gew.

Schneeheide-F6h-
renwdldern), Z 18

Moore, Siimpfe und Bruch- und FlieBende stehende Gewasser | Feuchtwiesen so- Alpines Odland, Gesteinsblo-
Quellfluren Galeriewal- Gewasser einschlieBlich Ufer- wie Trocken- Gletscher und cke
der und sons- bereiche und Schilf- | und Magerstand- deren Umfeld
tige Begleit- und Rohrichtzonen orte
geholze an
Gewassern
Salz- | Geschiitzt nach § 24 Abs | Geschitzt Geschiitzt nach § 24 | Geschitzt nach § 24 | Geschiitzt nach § | Geschitzt nach § | Nicht ex lege
burg | 1lita (alle Mafinahmen, | nach § 24 Abs | Abs 1lit b, einschlie8- | Abs 1 lit c, wenn min. | 24 Abs 1 lit d, wenn | 24 Abs 1 lit e (alle | geschitzt
die Eingriffe in diese Le- | 1 lit a (alle | lich Hochwasserab- | 20m? und natirlich | deren Flache | Mafinahmen, die
bensréume bewirken | Mafsnahmen, | flussgebiete (alle | oder naturnah (alle | 2000m? Ubersteigt | Eingriffe in diese
kénnen) die Eingriffe in | Mafsnahmen, die Ein- | Mafinahmen, die Ein- | (alle Mafinahmen, | Lebensrdume be-
diese Lebens- | griffe in diese Lebens- | griffe in diese Lebens- | die  Eingriffe in | wirken kénnen)
rdume bewir- | rdume bewirken kén- | rdume bewirken kén- | diese Lebensréume
ken kénnen) nen) nen) bewirken kénnen)
Ober- | Teilweise geschitzt | Teilweise ge- | Nur Donau, Inn und | Teilweise geschitzt | Teilweise geschitzt | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege
oster- | nach § 57 2 (Bewilligung | schiitzt nach § | Salzach + daran an- | durch§ 9 Abs1iVm § | nach § 5Z 2 (Forst- | schitzt geschitzt
reich | erforderlich fir Forst- |5 Z 2 (Forst- | schlieBende  200m | 5; § 9 Abs 2 (Seen | strafsen in Schnee-
strafsen in  Moorwidl- | strafSen in Au- | breite Geldndestrei- | samt ihren Ufern bis | heide-Féhrenwdl-
dern), Z 12 (Trockenle- | wéildern be- | fen teilweise ge- | zu einer Entfernung | dern), Z 12 (Drai-
gung von  Mooren, | willigungs- schiitzt nach § 10 Abs | von 500m; jene Vor- | nagierung von
Siimpfen, Quelllebens- | pflichtig),Z14 | 1 Z 1 iVm § 5 (jene | haben, die in § 5 bei | Feuchtwiesen und
rdumen), Z 14 (Rodung | (Rodung von | Vorhaben, die in § 5 | den bewilligungs- | Feuchtbrachen;
von Moorwdldern), Auwadldern bei den bewilligungs- | pflichtigen MafSnah- | keine Mindest-
218 bewilligungs- | pflichtigen Mafinah- | men genannt wer- | gréf8e angegeben),
(Bodenverdnderungen, | pflichtig) men genannt wer- | den) Z 14 (Rodung von

Geschitzt = es besteht eine Regelung, die den Lebensraum schitzt
Teilweise geschiitzt = kein Lebensraumschutz, aber gewisse Vorhaben in diesem Bereich sind bewilligungspflichtig
Nicht ex lege geschiitzt
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Schutz von Lebensraumen

von  standortfremden
Gewdchsen,  Materia-
lienablagerung in Moo-
ren, Simpfen, Quellle-
bensrdumen)

Sonstige Flisse und
Bache nicht ex lege
geschitzt

§ 10 Abs 1 Z 2: nur
wenn sie in einer Ver-
ordnung der Landes-
regierung angefihrt
sind (+50m Gelénde-
streifen)

Anzeigepflicht gem.
§6Abs1Z5

<100m? lberhaupt
nicht geschitzt

(Bodenverdénderun-
gen, Diingung, An-
lage kiinstlicher
Gewdisser, Neuauf-
forstung, Pflanzen
von standortfrem-
den  Gewdchsen,
Materialienablage-
rung in Feuchtwie-
sen sowie Trocken-
und Halbtrockenra-
sen)

Bur-
gen-
land

Geschuitzt durch § 7 Abs
2 (Moor- und Sumpffld-
chen + ndhere Umge-
bung; Anschiittungen,
Entwdsserungen, Gra-
bungen und sonstige
MaBnahmen, die geeig-
net sind, diese Lebens-
réume nachhaltig zu ge-
féhrden)

Geschitzt
durch § 7 Abs
2 (Auwdlder;
Anschiittun-
gen, Entwds-
serungen,
Grabungen
und sonstige
Mafnahmen,
die geeignet
sind, diese Le-
bensréume
nachhaltig zu
gefdhrden)

Teilweise geschitzt
durch § 5 Abs 2 Z 2
(Bewilligung  erfor-
derlich fur: Aufstau,
Ausleitung eines Ge-

wdssers, Verfiillung,
Verrohrung, Aus-
pflasterung,  Verle-

gung eines Gewdsser-
bettes, Umgestaltung
des  Uferbereiches,
einschliefdlich von Alt-
armen)

Teilweise geschitzt
durch § 5 Abs 2 Z 2
(Bewilligung  erfor-
derlich fir: Aufstau,
Ausleitung eines Ge-

wdssers, Verfiillung,
Verrohrung, Aus-
pflasterung,  Verle-

gung eines Gewds-
serbettes, Umgestal-
tung des Uferberei-
ches, einschliefSlich
von Altarmen)

Schilf- und

Rohrichtzonen  ge-
schitzt in § 7 Abs 2
(Anschiittungen, Ent-
wdsserungen,  Gra-
bungen und sonstige
Mafnahmen, die ge-

eignet sind, diese

Feuchtwiesenfla-
chen zwar in § 7
Abs 2 erwahnt,
aber gem § 7 Abs 3
fallen darunter nur
jene Feuchtwiesen,
die von der Landes-
regierung mit Be-
scheid zu geschitz-
ten Gebieten er-
klart worden sind
- daher nicht ex
lege geschiitzt

Nicht ex lege ge-
schitzt

Nicht ex lege

geschitzt
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Schutz von Lebensraumen

Lebensrdume nach-
haltig zu geféihrden)

Neusiedlersee  ge-
schitzt durch § 13

Karn-
ten

Geschiitzt durch § 8
(Moor- und Sumpffld-
chen;  Anschiittungen,
Entwdésserungen, Gra-
bungen und sonstige
nachhaltig gefdhrdende
Mafinahmen)

Geschitzt
durch § 8 (Au-
und Bruchwdil-
der; Anschiit-
tungen, Ent-
wdsserungen,
Grabungen
und sonstige
nachhaltig ge-
fdhrdende
Mafnahmen)

Geschutzt durch § 5
Abs 1 lit e (natiirli-
che/naturnahe Flief3-
gewdsser; alle Ein-
griffe mit Ausnahme
von Mafsnahmen im
Zuge von Glterweg-,
StrafSen-, Eisenbahn-
sowie Schutz- und Re-
gulierungswasser-
bauten, wenn in ei-
nem Genehmigungs-
verfahren nach einem
anderen Gesetz be-
reits ein Naturschutz-
gutachten eingeholt
und  berlicksichtigt
wurde)

Teilweise geschitzt
durch § 4 lit a (Bewil-
ligung erforderlich
far: Errichtung von
Einbauten, Veranke-
rung von flofsartigen
Anlagen/Hausboo-
ten, Anschiittungen
in Seen und Stau-
seen, bauliche Anla-
gen, die die Oberfld-
che solcher Gewdsser
liberragen) und § 5
Abs 1 lit d (Anschiit-
tungen in Teichen o-
der sonstigen stehen-
den Gewdssern)

Schilf- und Roéhricht-

zonen geschitzt
durch & 8 (Anschiit-
tungen,  Entwdsse-
rungen, Grabungen

und sonstige nach-
haltig  gefédhrdende
Mafsnahmen)

Nicht ex lege ge-
schitzt
Anmerkung: die Zu-
ordnung erfolgt in
Karnten nicht tber
die Nutzung, son-
dern Uber den
Pflanzenbestand
sowie die Wasser-
versorgung, wes-
halb eine Feucht-
wiese ggf einer
Sumpfflache zuge-
ordnet wird und
daher bereits ge-
schiitzt ist

Geschiitzt durch
§ 6 (Alpinregion;
bewilligungs-

pflichtig:  Errich-
tung von Gebdu-
den und Freilei-
tungen; verboten:
Geléndeverdnde-
rungen, Zersto-
rung der Humus-
schicht, Asphal-
tierung - ausge-
nommen in ge-
ringfiligigem Aus-
mafs — Aufenab-
fliige und -lan-
dungen mit mo-
torbetriebenen

Fahrzeugen, so-
fern nicht bewil-
ligt)

§ 7 (Gletscher;
jede nachhaltige
Beeintrdchti-

gung)

Nicht ex lege
geschitzt
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Schutz von Lebensraumen

Nie- | Geschitzt durch § 6 Z2 | Auwald  ge- | Nicht ex lege ge- | Schilf-und Periodisch wechsel- | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege
der- | (Moor- und Sumpffld- | schitzt durch | schitzt Réhrichtbestande feuchte Standorte | schitzt geschitzt
Oster- | chen; Entwdsserungen, | § 6 Z 2 (Ent- geschitzt durch § 6 Z | mit im  Regelfall

reich | Grabungen, Anschiittun- | wdsserungen, 2 (Entwdsserungen, | jéhrlich  durchge-
gen und sonstige Maf3- | Grabungen, Grabungen, Anschiit- | hend mehr als ei-
nahme, die geeignet | Anschiittun- tungen und sonstige | nem Monat offener
sind, den Lebensraum zu | gen und sons- Mafinahme, die ge- | Wasserfldche von
gefdhrden) tige MafSnah- eignet sind, den Le- | mehr als 100m?

men, die ge- bensraum zu gefdhr- | teilweise geschiitzt

eignet  sind, den) durch§7Abs 1727

den Lebens- (Entwdsserung, An-

raum zu ge- Stehende Gewasser | schiittung bewilli-

féhrden) nicht ex lege ge- | gungspflichtig)
schitzt

Stei- | Nicht ex lege geschiitzt | Nicht ex lege | Teilweise geschitzt | Teilweise geschitzt | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege

er- geschitzt durch § 5 Abs 2 (Be- | durch § 5 Abs 1 (Be- | schitzt schitzt geschitzt

mark willigung erforderlich | willigung erforderlich
flr: Errichtung von | fur: Bauten und Anla-
Wasserkraftanlagen, | gen, Geldndeverdn-
Verlegung/Verdnde- | derungen bei eiszeit-
rung des Bettes oder | lich  entstandenen
des Ufers, Verrohrun- | Seen und Weihern bis
gen, Zu- und Auf- | zueinem 10m breiten
schiittungen, Materi- | Geldndestreifen)
alablagerungen, Ent-
nahme von Béumen
und Strduchern des
Uferbewuchses)

Tirol | Geschiitzt durch § 9 | Auwadlder ge- | Teilweise geschitzt | Teilweise geschiitzt | Nicht ex lege ge- | Gletscher ge- | Nicht ex lege
(Grofsseggensiimpfe, schitzt durch | durch § 7 + 5m brei- | durch § 7 ab einer | schitzt schitzt durch § 5 | geschitzt
Quellfluren, § 8 (Anlagen, | ter Geladndestreifen | GroBe von 2000m? + Abs 1 lit e (jede
Quellsiimpfe, Flach- und | Geléndever- (Bewilligung  erfor- | 500m breiter Geldn- nachhaltige  Be-
Zwischenmoore, Hoch- | dnderungen, derlich fur: Ausbag- | destreifen (Bewilli- eintrdchtigung)
moore, Moorwidlder; | Beseitigung gern, Errichtung von | gung erforderlich fir:
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Schutz von Lebensraumen

Einbringen von Material,
Ausbaggern,  Anlagen,
Geldndeverdnderungen,
Entwdésserungen,  Ver-
wendung von Kfz und
jede iber die bisher (ibli-

von Béumen
und Strdu-
chern und jede
iiber die bis-
her iibliche Art
und den bisher

che Art und den bisher

tiblichen Um-

tiblichen Umfang hin-

fang hinaus-

ausgehende Nutzung | gehende Nut-

bewilligungspflichtig) zung bewilli-
gungspflich-
tig)

Bruchwalder
geschitzt
durch §9
(Mafsnahmen
siehe linke
Spalte)

Anlagen, Ablei-
tung/Entnahme von
Wasser zum Strom-
betrieb, Geldndever-
dnderungen)

Ausbaggern,

Errich-

tung von Anlagen,
Ableitung/Entnahme

von Wasser
Strombetrieb,

zum
Geldn-

deverdinderungen)

Vor-
arl-
berg

Geschiitzt durch § 25
Abs 1 und 3 (Moore,
Quellen und Quellenaus-
trittsflichen; Geldnde-
veréinderungen, Ein-
griffe in Bodenstruktur,
Entwdsserungen, Woas-
serentnahme und an-
dere den Lebensraum
geféhrdende Mafnah-

Auwalder ge-
schitzt durch
§ 25 Abs 1
(Geldndever-

dnderungen,

Eingriffe in Bo-
denstruktur,

Entwdsserun-
gen und an-
dere den Le-

men)

Landwirtschaftlich  ge-
nutzte Moore § 25 Abs 2
(Kulturumwandlungen,

bensraum ge-
féhrdende
Mafsnahmen)

Geschiitzt durch

§ 24 Abs 2 (fliefsende
Gewdsser innerhalb
des Hochwasserab-
flussgebietes + 10m
breiter Geldndestrei-
fen, auferhalb be-
bauter Bereiche 20m
breiter Geldndestrei-
fen; jede wesentliche
Beeintrdchtigung be-
willigungspflichtig)

Geschitzt durch § 24
Abs 1 (Seen und sons-
tige stehende Ge-

wdsser + 50m breiter

Uferstreifen;
wesentliche

jede
Beein-

trdchtigung bewilli-

gungspflichtig)

Bodensee +

500m

breiter Uferstreifen §
24 Abs 1 letzter Satz

Teilweise geschitzt
durch § 25 Abs 2,
wenn >100m? (Kul-
turumwandlungen,
Geldndeverdnde-
rungen, Eingriffe in
Bodenstruktur, Ent-
wdsserungen und
Aufforstungen in
Magerwiesen
feuchter und tro-
ckener Prdgung be-
willigungspflichtig)

Gletscher ge-
schutzt durch §
23 Abs 1 (jegliche
Verdnderung ver-
boten)

Alpinregion teil-
weise geschitzt
durch & 23 Abs 2
(Bauwerke, Ge-
ldndeverdnderun-
gen mit maschi-
nellen  Hilfsmit-
teln bewilligungs-

pflichtig)

Geschutzt
durch

§ 25a (Beseiti-
gung von gro-
Sen Felsen
bzw. Steinen,
die mehr als
3m hoch sind
oder eine seitli-
che Ausdeh-
nung von min.
3m aufweisen
und Teil der ge-
wachsenen
Landschaft
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Schutz von Lebensraumen

Geléndeverdnderung,
Eingriffe in
Bodenstruktur, Entwds-
serungen und Auffors-

oder Lebens-
raum fiir Tiere
und  Pflanzen
sind, sind be-

tungen bewilligungs- willigungs-
pflichtig) pflichtig)
Wien | Teilweise geschitzt | Nicht ex lege | Teilweise geschitzt | Teilweise geschitzt | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege ge- | Nicht ex lege

durch § 18 Abs 2 Z 7 | geschitzt durch § 18 Abs 2 Z 7 | durch § 18 Abs 2 Z 7 | schitzt schitzt geschitzt
(Entwdisserung von (Entwdsserung  von | (Entwdsserung von
Feuchtgebieten bewilli- Verlandungsberei- Verlandungsberei-
gungspflichtig) chen der Gewdsser | chen der Gewdsser

bewilligungspflichtig) | bewilligungspflich-

tig)

Seite 6 von 21



Schutz von Lebensrdaumen

1.1. Salzburg

Im Bundesland Salzburg sind Lebensrdaume nach § 24 NSchG geschiitzt. Darunter fallen Moore,
Suimpfe, Quellfluren, Bruch- und Galeriewalder und sonstige Begleithdlze an flieRenden und stehenden
Gewassern. Weiters sind flieRende Gewasser einschlieRlich ihrer gestauten Bereiche und Hochwasser-
abflussgebiete und stehende Gewésser mit einer MindestgréRe von 20m? einschlieRlich ihrer Uferbe-
reiche und der Schilf- und Réhrichtzonen vom Schutz umfasst. Feuchtwiesen sowie Trocken- und Ma-
gerstandorte sind ebenfalls geschiitzt, wenn deren Fliche jeweils 2000m? ibersteigt und schlieBlich
z3hlt das alpine Odland einschlieBlich der Gletscher und deren Umfeld zum geschiitzten Lebensraum.
Malnahmen, die in diese Lebensrdaume eingreifen kénnen, bedirfen einer naturschutzbehordlichen
Bewilligung gemaR & 24 Abs 3. Auch wenn die Lebensraume nicht nach § 24 Abs 2 in einem Biotopka-
taster erfasst sind, sind sie trotzdem geschiitzt. Die Begriffsdefinitionen der genannten Lebensraume
finden sich in § 5 NSchG. Nicht vom Schutz umfasst, sind Lebensraume iSd § 24 Abs 1, die auf gewid-
metem Bauland nach dem 31. Dezember 2007 neu entstanden sind (§ 24a Abs 1) und solche, die auf-
grund von privatrechtlich vereinbarten Nutzungsbeschriankungen ab 2020 (nach dem Vertragsnatur-
schutz) neu entstanden sind (§ 24a Abs 2). Gesteinsbltécke sind nicht ex lege geschiitzt.

1.2. Oberosterreich

Im oberdsterreichischen Natur- und Landschaftsschutzgesetz gibt es keinen §, der ausdriicklich den
Schutz von Lebensrdaumen regelt. In § 5 sind aber Vorhaben aufgelistet, die im Griinland einer Bewilli-
gung bedirfen, wo auch einige Lebensrdume erwahnt werden. Moore, Simpfe, Quelllebensraume und
Moorwalder werden durch § 57 2,7 12, Z 14 und Z 18 teilweise geschiitzt. In diesen Lebensrdaumen
sind die Neuanlage, Umlegung und Verbreiterung von ForststralRen, die Trockenlegung und Drainagie-
rung, die Rodung, die Bodenabtragung, der Bodenaustausch, die Aufschiittung, die Befestigung oder
die Versiegelung des Bodens, die Uberflutung, die Diingung, die Anlage kiinstlicher Gewisser, die Neu-
aufforstung, das Pflanzen von standortfremden Gewéachsen und das Ablagern von Materialien bewilli-
gungspflichtig. In Oberdsterreich gibt es fiir diese Lebensrdume keinen einheitlichen Kataster, auch
keine geografische Verortung. Demnach gilt der gesetzliche Rahmen automatisch, sobald diese Le-
bensrdaume in der Natur vorkommen. Seen samt ihren Ufern sind im 06. NSchG durch § 9 teilweise
geschitzt — es gelten namlich die Bewilligungspflichten gemaR § 5 —, genauso wie Donau, Inn und
Salzach einschliefRlich der daran anschlieRenden 200m breiten Geldndestreifen (§ 10 Abs 1 Z 1iVm §
5). Stehende Gewaésser, die kleiner als 100m? sind, sind nicht geschiitzt. Beseitigungen von stehenden
Gewsdssern, die eine MindestgroRe von 100m? aufweisen und tGber 100m von einem Wohngebiude
entfernt sind, sind gem. § 6 Abs 1 Z 5 nur anzeigepflichtig. Sonstige Fliisse und Bache geniellen keinen
ex lege Schutz; hier gilt § 5 nur, wenn sie in einer Verordnung der Landesregierung angefiihrt sind.
Alpines Odland und Gletscher werden im Vergleich zum Salzburger NSchG gar nicht erwahnt.

1.3.  Burgenland

Im burgenldndischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz ist eine Regelung vorhanden, die den
Lebensraum schitzt. Jedoch ist § 22a im Vergleich anders aufgebaut, da er die geschiitzten Lebens-
raume nicht explizit nennt, sondern auf die FFH-Richtlinie verweist. Demnach sind alle Lebensraumty-
pen und Arten, die im Anhang dieser Richtlinie angefihrt sind, von der Landesregierung zu schitzen.
GemaR § 22a Abs 2 kann die Landesregierung, um den Schutz zu gewahrleisten, die Lebensrdume mit
Verordnung zu geschiitzten Rdumen erklaren. Das bedeutet, dass die Lebensraume nicht ex lege ge-
schiitzt sind und diese Norm nicht mit § 24 des Salzburger NSchG vergleichbar ist.

Es gibt jedoch andere Bestimmungen im burgenldandischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz,
die fiir den Schutz mancher Lebensraume sorgen. In § 7 Abs 2 werden Moor- und Sumpfflachen, Schilf-
und Rohrichtzonen und Auwalder geschitzt, indem MaBnahmen, die geeignet sind, den Lebensraum
nachhaltig zu gefdhrden, verboten sind. Feuchtwiesenflachen sind zwar in Abs 2 erwdhnt und vom
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Schutz von Lebensrdaumen

Schutz umfasst, aber Abs 3 normiert, dass darunter nur jene Feuchtwiesen fallen, die von der Landes-
regierung mit Bescheid zu geschiitzten Feuchtgebieten erklart worden sind. Bei den Feuchtwiesen be-
steht somit kein ex lege Schutz. Bei Gewdssern - sowohl flieBenden als auch stehenden —sind der Auf-
stau oder die Ausleitung, die Verfiillung, die Verrohrung, die Auspflasterung oder Verlegung des Ge-
wasserbettes, sowie die Umgestaltung des Uferbereiches, einschliellich von Altarmen bewilligungs-
pflichtig, weswegen hier nur ein Teilschutz besteht. Fiir den Neusiedlersee gibt es in § 13 Sonderbe-
stimmungen.

1.4. Karnten
Auch im Karntner Naturschutzgesetz gibt es ex lege geschiitzte Lebensraume. Die Alpinregion, die Glet-
scher, die Moor- und Sumpfflachen, die Schilf- und Réhrichtbestande sowie die Au- und Bruchwalder
sind in den §§ 6-8 geschiitzt. Ebenso sind Eingriffe in natlirliche oder naturnahe FlieRgewasser gemaR
§ 5 Abs 1 lit e verboten und bediirfen einer Bewilligung, die nach § 9 Abs 1 nicht erteilt werden darf,
wenn das Landschaftsbild nachhaltig nachteilig beeinflusst, das Geflige des Haushaltes der Natur im
betroffenen Lebensraum oder der Charakter des betroffenen Lebensraumes nachhaltig beeintrachtigt
wirde. Stehende Gewdsser sind nur teilweise geschiitzt, indem gewisse Vorhaben bewilligungspflich-
tig sind. Bei Seen und Stauseen ist bei der Errichtung von Einbauten, der Verankerung von floRartigen
Anlagen sowie von Hausbooten, der Vornahme von Anschiittungen sowie bei der Errichtung von bau-
lichen Anlagen, die die Oberflache solcher Gewasser zumindest zum Teil Uberragen eine Bewilligung
einzuholen. Bei Teichen oder sonstigen stehenden Gewadssern ist die Vornahme von Anschittungen
bewilligungspflichtig. Trocken- und Magerstandorte sowie Gesteinsbldcke sind nicht ex lege geschiitzt.

1.5. Niederosterreich

Im niederdsterreichischen NSchG sind in § 6 Verbote aufgezahlt. Darunter fallen u.a. MaBnahmen, die
Moor- oder Sumpfflachen, Auwalder, Schilf- oder Rohrichtzonen beeintrachtigen kénnen. Diese Le-
bensraume — sofern sie sich auRerhalb vom Ortsbereich befinden — genieen ex lege Schutz. Daneben
sind Entwasserungen oder Anschiittungen von periodisch wechselfeuchten Standorten mit im Regel-
fall jahrlich durchgehend mehr als einem Monat offener Wasserfliche von mehr als 100m? bewilli-
gungspflichtig nach § 7 Abs 1 Z 7. Die Lebensrdume missen hierfiir nicht erfasst werden, es genligt,
wenn sie in der Natur vorkommen. Biotopkataster gibt es in Niederdsterreich nicht, sondern nur Be-
richte von Kartierungen, die im Auftrag des Landes durchgefiihrt wurden. Gewasser, Trocken- und Ma-
gerstandorte, alpines Odland, Gletscher und Gesteinsbldcke sind dagegen nicht geschiitzt.

1.6. Steiermark

Das steiermarkische NSchG enthélt keine Regelung, die Lebensrdume schiitzt. Stehende und flieRende
Gewasser sind jedoch in § 5 teilweise geschiitzt und die darin aufgezahlten Vorhaben bedirfen einer
Bewilligung. Auch hier bedarf es fir den Schutz keiner Biotopkartierung, es genligt, dass sie in der
Natur vorhanden sind. Bei eiszeitlich entstandenen Seen und Weihern einschliellich deren Umkreis
bis zu einem 10 m breiten landeinwarts gemessenen Gelandestreifen sind die Errichtung von Bauten
und Anlagen und Geldndeverdnderungen bewilligungspflichtig. Bei natirlich flieBenden Gewassern
einschliellich ihrer Altgewasser ist bei folgenden MalRnahmen eine Bewilligung einzuholen: Errichtung
von Wasserkraftanlagen, Verlegung oder wesentliche Verdanderung des Bettes oder des Ufers, Verroh-
rungen, die tber das AusmaR eines Briickenbauwerkes hinausgehen, Zu- und Aufschittungen, Mate-
rialablagerungen oder Gewinnungsstatten fiir Sand und Schotter sowie die Entnahme von Baumen und
Strauchern des Uferbewuchses. Feuchtgebiete, alpines Odland, Gletscher und Gesteinsblécke werden
nicht ex lege geschiitzt.
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1.7.  Tirol

Im Tiroler NSchG sind Auwalder, Bruchwalder, Moorwalder, Moore, Simpfe und Quellfluren in den §§
8 und 9 geschuitzt. Gewadsser sind in § 7 teilweise geschiitzt, da man nur fiir die dort angefiihrten Vor-
haben eine Bewilligung benétigt. Es besteht aber ein groRer Unterschied hinsichtlich der stehenden
Gewadsser. In Salzburg sind, wie oben bereits angefiihrt, stehende Gewasser ab einer GréRe von 20m?
geschitzt. Im Tiroler NSchG sind dagegen nur stehende Gewasser mit einer Wasserflache von mehr als
2000m? vom Schutz umfasst, und auch nur dann, wenn es sich um eines der aufgezihlten Vorhaben
handelt. Bei Feuchtgebieten ist, anders als im Salzburger NSchG, auch der Nahbereich geschitzt (siehe
§ 9 Abs 2), wenn dort geplante MaBnahmen das Feuchtgebiet beeintrachtigen konnen. Bezlglich der
Gletscher ist nach § 5 Abs 1 lit e jede nachhaltige Beeintrachtigung verboten, d.h. Gletscher sind ex
lege geschiitzt. Eine Biotopkartierung ist nicht erforderlich, es reicht das faktische Vorkommen.

1.8. Vorarlberg

Im Vorarlberger Gesetz Giber Naturschutz und Landschaftsentwicklung befinden sich dhnliche Bestim-
mungen. Der Schutz von Alpinregion, Gletschern, Gewassern und deren Uferbereiche, Auwaldern,
Feuchtgebieten, Quellen und Magerwiesen ist in den §§ 23 — 25 geregelt, wobei die Alpinregion und
die Magerwiesen nur teilweise geschiitzt sind. In der Alpinregion sind die Errichtung und wesentliche
Anderung von Bauwerken sowie Geldndeveridnderungen unter Einsatz maschineller Hilfsmittel und
Eingriffe in die Bodenstruktur im AusmaR von Giber 100m? bewilligungspflichtig. Bei den Magerwiesen
feuchter und trockener Pragung, sofern sie gréRer als 100m? sind, bedirfen die Vornahme von Kultu-
rumwandlungen und Geldandeverdanderungen, nachhaltige Eingriffe in die Bodenstruktur, Entwasse-
rungen und Aufforstungen einer Bewilligung. Was die MindestgroRRe angeht, ist das Vorarlberger Ge-
setz sogar etwas strenger als das Salzburger, dennoch besteht kein umfassender ex lege Schutz, da nur
gewisse Vorhaben bewilligungspflichtig sind. Bei der Schutzregelung von stehenden Gewassern ist gar
keine MindestgroRe definiert. AuBRerdem wird nicht zwischen kiinstlichen und natirlichen Gewassern
unterschieden. Zusatzlich sind in Vorarlberg Gesteinsblocke nach § 25a unter Schutz gestellt. Darunter
fallen groRe Felsen bzw. Steine, die mehr als 3 m hoch sind oder eine seitliche Ausdehnung von min-
destens 3 m aufweisen und Teil der gewachsenen Landschaft oder Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen
sind. Eine Biotopkartierung ist fiir den ex lege Schutz nicht zwingend erforderlich, hilft aber bei der
Argumentation.

1.9. Wien

Das Wiener NSchG enthélt keine Regelung, die mit § 24 Salzburger NSchG vergleichbar ist, somit gibt
es keine ex lege geschiitzten Lebensraume. § 7 Abs 1 sieht jedoch vor, dass Biotoptypen, die im Anhang
| der FFH-Richtlinie angefiihrt sind oder die vom Verschwinden bedroht sind, von der Landesregierung
durch Verordnung zu bezeichnen sind. Weiters kann die Naturschutzbehdrde gemaR § 7 Abs 2 Biotope,
die einem in der Verordnung gemaR Abs 1 genannten Biotoptyp zuzuordnen sind und insbesondere
wegen deren Reprasentativitat, Flachenausdehnung oder Erhaltungszustand schiitzenswert sind, so-
wie die zur Erhaltung des Biotopes notwendige oder sein Erscheinungsbild mitbestimmende Umge-
bung mit Bescheid zu geschitzten Biotopen erklaren.

Die Entwasserung von Feuchtgebieten sowie von Verlandungsbereichen der Gewasser ist bewilligungs-
pflichtig nach § 18 Abs 22 7.
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2. Erteilung von Bewilligungen bzw. Ausnahmebewilligungen

Erteilung einer Bewilligung bei
bewilligungsbediirftigen MaR-
nahmen / Ausnahmebewilligung

Ausnahmen von der Bewilli-
gungspflicht / Keine Eingriffe

Interessensabwagung

AusgleichsmaBnahmen

Salzburg

Gemal § 24 Abs 5 zu erteilen,
wenn die geplanten MaRnahmen
nur unbedeutende abtragliche
Auswirkungen auf die Eigenart
oder 6kologischen Verhdltnisse
des Lebensraumes oder auf Teile
desselben, auf das Landschafts-
bild, den Charakter der Land-
schaft, den Naturhaushalt oder
den Wert der Landschaft fir die
Erholung bewirken kénnen oder
die Voraussetzungen des § 3a
Abs 2 (Interessensabwagung) zu-
treffen.

Nach § 24 Abs 4 gelten nicht als

Eingriffe:

1. MaRnahmen im Rahmen der
ordnungsgemalien land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung,
wenn damit keine langer dau-
ernde Beeintrachtigung iSd Abs
5 verbunden ist

2. MaBnahmen im Rahmen der
waidgerechten Jagd und Fi-
scherei, wenn keine langer
dauernde Beeintrachtigung iSd
Abs 5 verbunden ist

3. Instandsetzung und -haltung
rechtmalig bestehender Anla-
gen

4. Nicht bestandesgefdahrdende
periodische Ausholzung des Be-
wuchses entlang von Gewas-
sern

5. Errichten kleinerer Verkleidun-
gen zum Schutz/zur Sicherung
des Ufers

6. Raumungen gem. § 41 Abs 3
Wasserrechtsgesetz

7. Verpflichtungen nach § 47 Abs
1 Wasserrechtsgesetz

GemaR § 24 Abs 5 ist eine Aus-
nahmebewilligung zu erteilen,
wenn die Voraussetzungen des §
3a Abs 2 (Interessensabwagung)
zutreffen. Demnach sind Mal3-
nahmen zu bewilligen, wenn den
anderen offentlichen Interessen
der Vorrang ggl. den Interessen
des Naturschutzes zukommt und
keine geeignete, weniger beein-
trachtigende Alternativlosung
besteht.

§ 3a Abs 4: Kommt nach einer In-
teressensabwagung den Interes-
sen des Naturschutzes nicht der
Vorrang zu, ist die Beeintrachti-
gung durch Ersatzleistungen aus-
zugleichen.

Ist eine Bewilligung zu versagen,
kann die Behorde — auf Antrag des
Bewilligungswerbers — an Stelle der
Untersagung die Bewilligung unter
Vorschreibung von AusgleichsmaR-
nahmen erteilen. Ausgleichsmal3-
nahmen kdonnen jedoch nur erteilt
werden, wenn alle Voraussetzungen
in § 51 Abs 3 erfillt sind (wesentli-
che Verbesserung des Landschafts-
bildes, Verbesserung liberwiegt die
nachteiligen Auswirkungen, Majf3-
nahme widerspricht nicht wesentlich
den grundsdtzlichen Zielsetzungen
eines Schutzgebietes oder Natur-
denkmales oder des Lebensraum-
schutzes, Europaschutzgebiet wird
nicht erheblich beeintrdchtigt).
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8. Verpflichtungen nach §§ 9 und
10 Ausfihrungsbestimmungen
zum Forstgesetz

9. Gewadsserquerungen nach § 1
der Bewilligungsfreistellungs-
verordnung flir Gewasserque-
rungen

Oberos-
terreich

§ 14 Abs 1 Z 1: Eine Bewilligung
gemald den §§ 5, 9, 10, 11 oder
12 ist zu erteilen, wenn das Vor-
haben, fiir das die Bewilligung
beantragt wurde, weder den Na-
turhaushalt oder die Grundlagen
von Lebensgemeinschaften von
Pflanzen-, Pilz- und Tierarten in
einer Weise schadigt noch den
Erholungswert der Landschaft in
einer Weise beeintrachtigt noch
das Landschaftsbild in einer
Weise stort, die dem 6ffentlichen
Interesse am Natur- und Land-
schaftsschutz zuwiderlauft.

In § 7, aber die hier relevanten
Bestimmungen (§522,Z212,Z 14,
Z 18) werden nicht genannt. 2>
daher keine Ausnahmen

§ 14 Abs 1 Z 2: Bewilligung ist zu
erteilen, wenn offentliche oder
private Interessen am beantrag-
ten Vorhaben das 6ffentliche In-
teresse am Natur- und Land-
schaftsschutz tGiberwiegen.

§ 14 Abs 3 und 4: Werden durch
Vorhaben gemal$ §52712,7 18
oder§9Abs2Z2lite &§ 10 Abs
2 Z 2 lit f natlirliche Lebensraume
oder Funktionen von Lebensrau-
men besonders geschiitzter
Pflanzen- und Tierarten nachhal-
tig geschadigt, und ist trotzdem
auf Grund einer Interessenabwa-
gung (Abs. 1 Z 2) eine Bewilligung
zu erteilen, kdnnen Ausgleichs-
mafBnahmen (iSv Ersatzleistun-
gen) vorgeschrieben werden
(nach MaRgabe von der Landes-
regierung durch Verordnung zu
erlassender Richtlinien).

Keine AusgleichsmaBnahmen

Burgen-
land

Eine Bewilligung iSd § 5 ist nach §
6 dann zu erteilen, wenn das
Landschaftsbild nicht nachteilig

§ 5 Abs 3 Z 8: die Errichtung, An-
derung oder Erweiterung von in-
genieurbiologischen

§ 6 Abs 5: Bewilligung kann er-
teilt werden, wenn das offentli-
che Interesse an den

Keine AusgleichsmaBBnahmen
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beeinflusst, das Gefiige des
Haushaltes der Natur im be-
troffenen Lebensraum oder der
Charakter des Landschaftsrau-
mes nicht nachteilig beeintrach-
tigt werden.

UfersicherungsmaBnahmen an
flieBenden oder stehenden Ge-
wassern, sofern diese 150 m?
nicht Gberschreiten und der Siche-
rung von Wegen, Stral3en, Infra-
struktureinrichtungen oder bauli-
chen Anlagen dienen

§ 5Abs 3Z79:§47 Abs 1 Wasser-
rechtsgesetz

§ 5 Abs 3 Z 10: Gewdsserquerun-
gen gem § 1 der Bewilligungsfrei-
stellungsverordnung fiir Gewas-
serquerungen

§ 7 Abs 4: Ausgenommen sind
Malnahmen im Zusammenhang
mit der notwendigen Instandhal-
tung und Wartung bestehender,
behordlich genehmigter Anlagen,
die notwendige Instandhaltung
und Pflege von Uferbereichen so-
wie MaRnahmen zur Wahrung
und Verbesserung des Schutzzwe-
ckes.

beantragten MalRnahmen unter
dem Gesichtspunkt des Gemein-
wohles hoher zu bewerten ist als
das offentliche Interesse an der
Bewahrung der Natur und Land-
schaft vor storenden Eingriffen.

§ 8 Abs 1 Sonderbestimmung in
Feuchtgebieten: Bewilligung un-
ter Anwendung der Interessens-
abwagung oder fir wissenschaft-
liche Zwecke oder Lehrzwecke

§ 10: Wird eine Bewilligung unter
Heranziehung der Interessensab-
wagung erteilt und der Lebens-
raum seltener, wesentlich beein-
trachtigt oder vernichtet oder die
Eigenart, der Charakter, die
Schonheit oder der Erholungs-
wert wesentlich und nachhaltig
beeintrachtigt, so kann die Be-
reitstellung eines Ersatzlebens-
raumes vorgeschrieben werden.

Nur fir Eingriffe in Gebiete, fur die
durch Verordnung gemaR § 6a be-
sondere Entwicklungsziele festge-

setzt wurden (§ 51a).

Kdrnten

§ 9 Abs 1: Bewilligungen iSd §§ 4,
5 Abs 1 und 6 Abs 1 dirfen nicht
erteilt werden, wenn durch das
Vorhaben das Landschaftsbild
nachhaltig nachteilig beeinflusst,
das Gefiige des Haushaltes der
Natur im betroffenen Lebens-
raum oder der Charakter des

§ 8 Abs 2: Fir Feuchtgebiete, die
bereits seit 10 Jahren als Bauland
festgelegt sind und in einem ge-
schlossenen Baugebiet liegen, gel-
ten die Verbote nicht.

§ 9 Abs 7: Interessensabwagung
bei §§ 4,5 Abs 1 und 6 Abs 1
(stehende Gewdisser, Alpinregion
— Versagung der Bewilligung darf
nicht erfolgen, wenn das éffentli-
che Interesse an der MafSnahme
unter dem Gesichtspunkt des Ge-
meinwohles héher zu bewerten
ist als das 6ffentliche Interesse

Keine AusgleichsmaBBnahmen

§§ 57a—57m SanierungsmalRnah-
men: nicht vergleichbar mit Aus-
gleichsmaRnahmen im Salzburger
NSchG - gilt fiir Schadigungen ge-
schiitzter Arten und natirlicher Le-
bensraume durch berufliche Tatig-
keiten, die bereits bewilligt sind;
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Landschaftsraumes nachhaltig
beeintrachtigt wirden.

an der Bewahrung der Land-
schaft vor stérenden Eingriffen)

§ 10 Abs 1 und Abs 2: Interes-
sensabwagung bei § 6 Abs 2 und
§ 7 fur wissenschaftliche Zwe-
cke, ErschlieBungsmafBnahmen
oder fiir Zwecke der Trinkwas-
serversorgung (6ffentliches Inte-
resse an Mafinahme héher zu be-
werten als 6ffentliches Interesse
an der Bewahrung der Alpinre-
gion vor stérenden Eingriffen)

§ 10 Abs 3 lit b: Interessensabwa-
gung bei § 8 (6ffentliches Inte-
resse an Mafnahme héher zu be-
werten als 6ffentliches Interesse
an der Bewahrung des Feuchtge-
bietes vor stérenden Eingriffen)

§ 12: Vorschreiben von Schaffung
eines Ersatzlebensraumes, wenn
durch die bewilligte MalRnahme
der Lebensraum seltener, gefahr-
deter, wesentlich beeintrachtigt
oder vernichtet wird

Berufliche Tatigkeit entweder in An-
hang Il angeflihrt oder Betreiber
handelt vorsatzlich oder fahrlassig

Nieder-
Oster-
reich

§ 7 Abs 2: Bewilligung ist zu ertei-
len, wenn das Landschaftsbild,
der Erholungswert der Land-
schaft oder die okologische
Funktionstiichtigkeit im be-
troffenen Lebensraum nicht er-
heblich beeintrachtigt wird.

§ 7 Abs 5: von der Bewilligungs-

pflicht ausgenommen sind:

1. ForststraBen & forstliche
Bringungsanlagen

2. Bringungsanlagen gem § 4
Guter- und Seilwege-Landes-
gesetz

Interessensabwagung nicht im
Gesetz geregelt, jedoch nicht
ausdrticklich ausgeschlossen
Entscheidung VfGH (naheres
siehe Erlduterung unten 2.5.): In-
teressensabwagung verfas-
sungsrechtlich geboten

§ 7 Abs 4: Vorschreibung von Kom-
pensationsmaflnahmen (Ausgleichs-
bzw. ErsatzmaRnahmen), um Beein-
trachtigung weitgehend auszuschlie-
Ren
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§ 20 ,Ausnahmebewilligungen:
betrifft nur Artenschutz und
Pflanzen-, Pilz- und Tierarten-
schutz, nicht Lebensraumschutz

3. Wasserrechtlich bewilli-
gungspflichtige unterirdische
bauliche Anlagen fir die Was-
server- und -entsorgung

4. StraRen nach § 9 Strallenge-
setz

5. Instandhaltung; Wahrung des
Schutzes 6ffentlicher Interes-
sen bei wasserrechtlich bewil-
ligten Hochwasserschutzanla-
gen

§ 6 Z 2: ausgenommen unbedingt

notwendige MaBnahmen bei der

Durchfiihrung eines gem § 7 be-

willigten Vorhabens

Steier-
mark

§ 27 Abs 1: Bewilligungen gem §
5 Abs 1 und Abs 2 zu erteilen,
wenn die Ausfiihrung des Vorha-
bens keine Beeintrachtigung iSd §
3 Abs 1 erwarten lasst (wenn Na-
turhaushalt oder Landschaftsch-
arakter nicht nachhaltig beein-
trdchtig werden oder das Land-
schaftsbild nicht nachhaltig ver-
unstaltet wird)

Keine Ausnahmen

(aber Lebensraume auch gar nicht
bis wenig geschiitzt; kein strenger
Schutz, deswegen keine Ausnah-
men vorgesehen)

§ 27 Abs 3: Bewilligung zu ertei-
len, wenn das offentliche Inte-
resse an dem Vorhaben hoéher zu
bewerten ist als das 6ffentliche
Interesse an der Bewahrung von
Natur und Landschaft vor storen-
den Eingriffen.

- durch Auflagen oder Aus-
gleichsmaRRnahmen sicherzustel-
len, dass die nachhaltig negati-
ven Auswirkungen auf den
Schutzzweck so gering wie mog-
lich gehalten werden

§ 27 Abs 4: Auf Antrag des Bewilli-
gungswerbers kann die Bewilligung
unter Vorschreiben von Ausgleichs-
maBnahmen erteilt werden, wenn
dadurch eine wesentliche Verbesse-
rung des Landschaftsbildes oder Na-
turhaushaltes erreicht wird und
diese Verbesserung die nachhaltig
negativen Auswirkungen des Vorha-
bens oder der MaRnahme auf den
Schutzzweck erheblich iberwiegt.

Tirol

§ 29 Abs 2: Bewilligung fiir Vor-
habennach § 5 Abs 1 lite, § 7
Abs1und2,§8und §9 Abs 1
und 2 darf nur erteilt werden,

§ 5 Abs 1 lit e: jede nachhaltige
Beeintrachtigung der Gletscher,
davon ausgenommen:

§ 29 Abs 2 Z 2: Bewilligung zu er-
teilen, wenn andere langfristige
offentliche Interessen das Natur-
schutzinteresse Giberwiegen

Keine AusgleichsmaBBnahmen
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wenn das Vorhaben die Interes-
sen des Naturschutzes nach § 1
Abs 1 (Vielfalt, Eigenart und
Schénheit, Erholungswert, Ar-
tenreichtum, Naturhaushalt)
nicht beeintrachtigt oder wenn
andere langfristige offentliche In-
teressen das Naturschutzinte-
resse liberwiegen.

§ 29 Abs 6: Ergibt sich nach der
Erteilung der Bewilligung, dass
die Interessen des Naturschutzes
trotz Einhaltung der vorgeschrie-
benen Auflagen beeintrachtigt
sind, so hat die Behorde zusatzli-
che oder andere Auflagen vorzu-
schreiben.

1. Instandhaltung, Instandset-
zung von bestehenden Anlagen
sowie deren Anderung

2. Anlagen, die notwendig sind,
damit Personen im Notfall si-
cher aus dem betreffenden Ge-
biet gelangen kdnnen

3. Anlagen, die in einem Raum-
ordnungsprogramm nach Abs 2
flr zulassig erklart worden sind

4. Verbauungen zum Schutz vor
Lawinen und Hochwasser sowie
Stromerzeugungsanlagen

§ 29 Abs 2a: Interessensabwa-
gung bei Wasserkraftanlagen 2>
nur nachteilige Auswirkungen auf
Okologischen Zustand der Ge-
wasser + Uferbereiche werden
bericksichtigt

Vorarl-
berg

§ 35 Abs 1: Bewilligung zu ertei-
len, wenn gewahrleistet ist, dass
eine Verletzung der Interessen
der Natur oder Landschaft nicht
erfolgen wird.

§ 23: bei Gletschern & in der Al-
pinregion ist die Erhaltung beste-
hender Anlagen ausgenommen

§ 24 Uferschutz: nicht als Beein-
trachtigung gilt die Erhaltung
rechtmalig bestehender Anlagen

§ 25 Auwalder, Feuchtgebiete,
Quellen und Magerwiesen: ausge-
nommen Erhaltung und Instand-
setzung, Aufrechterhaltung der
bisher ausgelibten land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung,
Anderungen der Nutzung, wenn

§ 35 Abs 2: Wenn trotz Erteilung
von Auflagen, Bedingungen oder
Befristungen eine Verletzung der
Interessen von Natur oder Land-
schaft erfolgen wird, darf die Be-
willigung nur dann erteilt wer-
den, wenn eine Gegeniberstel-
lung der sich aus der Durchfiih-
rung des Vorhabens ergebenden
Vorteile fir das Gemeinwoh| mit
den entstehenden Nachteilen fir
die Natur oder Landschaft ergibt,
dass die Vorteile fiir das Gemein-
wohl, allenfalls unter Erteilung
von Auflagen, Bedingungen oder

§ 37 Abs 3: Vorschreiben von Aus-
gleichsmaRnahmen als Auflagen o-
der Bedingungen

Keine AusgleichsmaBBnahmen iSd §
51 Salzburger NSchG
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sie mit der standorttypischen Cha-
rakteristik des Biotoptyps verein-
bar sind

Befristungen, Gberwiegen und
dem Antragsteller keine zumut-
baren, die Natur oder Landschaft
weniger beeintrachtigenden Al-
ternativen zur Verfligung stehen.

Wien

§ 18 Abs 3: Bewilligung ist zu er-
teilen, wenn zu erwarten ist, dass
die Ausfiihrung der MaRnahme
den Landschaftshaushalt, die
Landschaftsgestalt oder die Er-
holungswirkung der Landschaft
nicht wesentlich beeintrachtigt.

Keine Ausnahmen
(Lebensrdaume aber auch gar nicht
bis wenig geschiitzt)

§ 18 Abs 6: Bewilligung zu ertei-
len, wenn Beeintrachtigung zu

erwarten ist, jedoch das 6ffentli-
che Interesse an der MaRnahme

unter dem Gesichtspunkt des Ge-

meinwohls deutlich héher zu be-
werten ist als das 6ffentliche In-
teresse an der Bewahrung der
Landschaft vor storenden Eingrif-
fen. Zu beriicksichtigen sind Al-
ternativmoglichkeiten und stadt-
okologische Funktionen.

Keine AusgleichsmaBnahmen
Nur § 18 Abs 7: Bedingungen, Befris-
tungen und Auflagen
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2.1. Salzburg

Im Salzburger NSchG sind Eingriffe in geschiitzte Lebensraume nur mit einer Bewilligung zulassig, die
nur dann zu erteilen ist, wenn die Voraussetzungen in § 24 Abs 5 gegeben sind. Demnach darf die
geplante MaBnahme keine bedeutenden abtraglichen Auswirkungen auf die Eigenart oder 6kologi-
schen Verhaltnisse des Lebensraumes oder auf Teile desselben, auf das Landschaftsbild, den Charakter
der Landschaft, den Naturhaushalt oder den Wert der Landschaft fur die Erholung haben. Unter einer
MaBnahme, die bedeutende abtragliche Auswirkungen haben kann, sind alle Vorhaben zu verstehen,
die sich bemerkbar machen und auf den Lebensraum einwirken.

Eine Ausnahmebewilligung ist auch dann zu erteilen, wenn ein anderes 6ffentliches Interesse das 6f-
fentliche Interesse am Naturschutz Gberwiegt und keine weniger beeintrachtigenden Alternativldsun-
gen bestehen (§ 3a Interessensabwagung).

Eine weitere Moglichkeit ist die Erteilung der Bewilligung unter Vorschreibung von Ausgleichsmalinah-
men nach § 51. In § 24 Abs 4 sind Vorhaben genannt, die nicht als Eingriffe gelten und keiner Bewilli-
gung bedirfen.

2.2.  Oberosterreich
In Oberosterreich ist eine Bewilligung gemaR den §§ 5, 9, 10, 11 oder 12 zu erteilen, wenn das Vorha-
ben, flir das die Bewilligung beantragt wurde, weder den Naturhaushalt oder die Grundlagen von Le-
bensgemeinschaften von Pflanzen-, Pilz- und Tierarten in einer Weise schadigt noch den Erholungswert
der Landschaft in einer Weise beeintrachtigt noch das Landschaftsbild in einer Weise stort, die dem
offentlichen Interesse am Natur- und Landschaftsschutz zuwiderlauft.

In § 7 des oberdsterreichischen Natur- und Landschaftsschutzgesetzes sind Ausnahmen von der Bewil-
ligungs- und Anzeigepflicht angefiihrt. Die in unserem Fall relevanten Bestimmungen (§ 522,212,272
14, Z 18) werden nicht genannt. Fir § 9 und § 10 gelten die Bestimmungen der §§ 5 und 6, weswegen
auch die Ausnahmen in § 7 angewendet werden, wobei hinsichtlich der §§ 9 und 10 keine genannt
werden.

Eine Bewilligung ist gemaR § 14 Abs 1 Z 2 zu erteilen, wenn &ffentliche oder private Interessen (,,pri-
vate Interessen” schon von Anfang an beriicksichtigt und seitdem nicht mehr geandert — 06. NSchG
seit 01.01.2002 in Kraft, welches auf dem 06. NatSchG 1982 basiert) am beantragten Vorhaben das
offentliche Interesse am Natur- und Landschaftsschutz liberwiegen. Bei den erwdhnten ,privaten In-
teressen” (Nutzungsinteresse, subjektive Privatrechte) handelt es sich nicht um die privaten Interessen
des betroffenen Grundstickseigentiimers, sondern um private Interessen desjenigen, der ein natur-
schutzrechtlich bewilligungspflichtiges Vorbringen verwirklichen will.> Im Regelfall kommt einem o&f-
fentlichen Interesse groReres Gewicht zu als einem (bloR) privaten.? Ob private Interessen das Inte-
resse am Naturschutz liberwiegen, hangt natiirlich immer vom Einzelfall ab. Der VWGH hat in einer
Entscheidung angefiihrt, dass die privaten Interessen an der Erhaltung des Betriebes und die damit
verbundenen 6ffentlichen Interessen an der Erhaltung der Arbeitspldtze und des Steueraufkommens
zu beriicksichtigen sind.® Demgegeniiber hat er in einem anderen Fall entschieden, dass beim geplan-
ten Bau einer ForststralRe das private Interesse an der verbesserten AufschlieBung von Waldflachen
das 6ffentliche Interesse am Naturschutz nicht Giberwiegt.*

1 VwWGH 16.12.2002, 2001/10/0210.
2VwGH 17.03.1986, 85/10/0147.
3 VwGH 17.03.1997, 92/10/0398.
4 VwGH 22.04.2015, 2012/10/0003.
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Weiters ist eine Bewilligung unter Vorschreibung von AusgleichsmaRnahmen maoglich, wenn durch
Vorhaben gemdR §527212,Z18 oder §9 Abs2Z 2 lite & § 10 Abs 2 Z 2 lit f Funktionen von Lebensrdu-
men besonders geschitzter Pflanzen- und Tierarten nachhaltig geschadigt werden, und trotzdem auf
Grund einer Interessenabwagung (Abs. 1 Z 2) eine Bewilligung zu erteilen ist.

2.3.  Burgenland
Beim Verbot von MaRnahmen in Feuchtgebieten sind gemall § 7 Abs 4 Vorhaben ausgenommen, die
im Zusammenhang mit der notwendigen Instandhaltung und Wartung von behdordlich genehmigten
Anlagen, der Instandhaltung und Pflege von Uferbereichen sowie der Wahrung und Verbesserung des
Schutzzweckes stehen.

Vorhaben, welche die Gewasser betreffen, sind nach § 6 nur zu bewilligen, wenn das Landschaftsbild
nicht nachteilig beeinflusst, das Geflige des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum oder der
Charakter des Landschaftsraumes nicht nachteilig beeintrachtigt werden. Von der Bewilligungspflicht
ausgenommen sind gemiR § 5 Abs 3 Z 8 die Errichtung, Anderung oder Erweiterung von ingenieurbio-
logischen UfersicherungsmaRnahmen an flieRenden oder stehenden Gewassern, sofern diese 150 m?
nicht Gberschreiten und der Sicherung von Wegen, StraRen, Infrastruktureinrichtungen oder baulichen
Anlagen dienen. Weiters ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind nach § 5 Abs 3 Z9 Malinah-
men in Erfillung von Verpflichtungen nach § 47 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes sowie nach § 5 Abs 3
Z 10 Gewasserquerungen gemaR § 1 der Bewilligungsfreistellungsverordnung fliir Gewasserquerungen.

§ 6 Abs 5 ermoglicht die Erteilung einer Bewilligung unter Abwéagung der Interessen; auch fir Vorhaben
in Feuchtgebieten gemald § 8 Abs 1. Wird eine Bewilligung unter Heranziehung der Interessensabwa-
gung erteilt und der Lebensraum seltener, wesentlich beeintrachtigt oder vernichtet oder die Eigenart,
der Charakter, die Schonheit oder der Erholungswert wesentlich und nachhaltig beeintrachtigt, so kann
die Bereitstellung eines Ersatzlebensraumes vorgeschrieben werden (§ 10).

AusgleichsmalRnahmen gibt es keine, nur fir Eingriffe in Gebiete, fiir die durch Verordnung gemal § 6a
besondere Entwicklungsziele festgesetzt wurden (§ 51a).

2.4.  Karnten
In Karnten, wo Alpinregion, Gletscher und Feuchtgebiete ex lege geschiitzt sind, ist gemaR § 10 Abs 1
und Abs 2 bei Vorhaben betreffend Alpinregion und Gletscher eine Ausnahme fiir wissenschaftliche
Zwecke, fiir bestimmte ErschlieBungsmaRnahmen und Zwecke der Trinkwasserversorgung zu machen,
wenn das 6ffentliche Interesse an der MalRnahme unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls hoher
zu bewerten ist als das 6ffentliche Interesse an der Bewahrung der Lebensrdume vor stérenden Ein-
griffen.

Malnahmen in den Feuchtgebieten diirfen nach § 10 Abs 3 bewilligt werden, wenn weder das Land-
schaftsbild nachteilig beeinflusst wiirde noch das Gefilige des Haushaltes der Natur im betroffenen
Lebensraum oder der Charakter des Landschaftsraumes nachhaltig beeintrachtigt wiirde oder das 6f-
fentliche Interesse an der MaRnahme hoher zu bewerten ist als das 6ffentliche Interesse an der Be-
wahrung des Feuchtgebietes vor storenden Eingriffen.

Hinsichtlich der Gewasser diirfen Bewilligungen nicht erteilt werden, wenn durch das Vorhaben oder
die MalRnahme das Landschaftsbild nachhaltig nachteilig beeinflusst, das Geflige des Haushaltes der
Natur im betroffenen Lebensraum oder der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachhaltig
beeintrachtigt wiirden (§ 9 Abs 1). GemaR § 9 Abs 7 darf aber eine Versagung einer Bewilligung nicht
erfolgen, wenn das 6ffentliche Interesse an der MaRnahme das Interesse am Naturschutz Uberwiegt.
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Wird eine Bewilligung unter Heranziehung des § 9 Abs 7 oder des § 10 erteilt und der Lebensraum
dadurch wesentlich beeintrachtigt, so sind dem Antragsteller Ersatzmallnahmen aufzutragen, die fir
die Schaffung geeigneter Ersatzlebensraume sorgen (§ 12).

2.5.  Niederosterreich

Im niederdsterreichischen Naturschutzgesetz sind gemal} § 6 Z 2 alle Eingriffe verboten, die den Le-
bensraum gefahrden kénnen, ausgenommen unbedingt notwendige Mallnahmen bei der Durchfiih-
rung eines gemals § 7 bewilligten Vorhabens. Vorhaben diirfen gemalR § 7 Abs 2 bewilligt werden,
wenn das Landschaftsbild, der Erholungswert der Landschaft oder die 6kologische Funktionstiichtig-
keit im betroffenen Lebensraum nicht erheblich beeintrachtigt wird. In § 7 Abs 5 werden Mallnahmen
genannt, die von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind, wie z.B. die Errichtung von ForststraRen,
Bringungsanlagen oder Instandhaltung.

Bezliglich der AusgleichsmalRnahmen ist in § 7 Abs 4 die Vorschreibung von Kompensationsmalinah-
men (Ausgleichs- bzw. ErsatzmaBnahmen) vorgesehen, um Beeintrachtigungen weitgehend auszu-
schlieRen.

Hinsichtlich der Interessensabwagung gibt es derzeit im niederdsterreichischen Naturschutzgesetz
keine Bestimmung. In einer fritheren Fassung (LGBI. 5500-5) gab es jedoch eine Regelung, die eine
Abwdagung der Interessen des Naturschutzes mit anderen Interessen gar nicht zulie. Dadurch war an
jede Beeintrachtigung des Landschaftsbildes oder des Erholungswertes zwingend die Rechtsfolge der
Untersagung bzw. Versagung der Bewilligung geknipft. Aufgrund einer Beschwerde der Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken-AG wurde diese Regelung vom Verfassungsgerichtshof geprift, welcher zu der
Entscheidung kam, dass die Bestimmung als verfassungswidrig aufzuheben sei, da sie der verfassungs-
rechtlich gebotenen Riicksichtnahmepflicht und Interessensabwagung widerspricht.> Hierbei haben
die Gesetzgeber der Lander und des Bundes aufeinander Riicksicht zu nehmen, um eine stimmige und
harmonisierende Rechtsordnung zu garantieren und Normenkonflikte zu vermeiden. Im Ergebnis liegt
heute zwar keine Norm vor, die die Interessensabwagung ausdriicklich regelt, es ist aber auch nicht
mehr ausgeschlossen, d.h. dass andere 6ffentliche Interessen sehr wohl vorgebracht werden kénnen
und berticksichtigt werden.

2.6. Steiermark

In § 5 werden Vorhaben aufgelistet, die bewilligungspflichtig sind, wenn sie Gewasser und ihre Ufer-
bereiche betreffen. Bewilligungen sind gemals § 27 Abs 1 zu erteilen, wenn die Ausfiihrung des Vorha-
bens oder der MalRnahme keine Beeintrachtigung iSd § 3 Abs 1 erwarten lasst, d.h. wenn der Natur-
haushalt oder der Landschaftscharakter nicht nachhaltig beeintrachtigt werden oder das Landschafts-
bild nicht nachhaltig verunstaltet wird. Fehlt diese Voraussetzung, ist die Bewilligung dennoch zu er-
teilen, wenn das offentliche Interesse an dem Vorhaben héher zu bewerten ist als das 6ffentliche In-
teresse an der Bewahrung von Natur und Landschaft vor stérenden Eingriffen (Interessensabwagung
§ 27 Abs 3).

Liegt ein Eingriff vor und iberwiegt das o6ffentliche Interesse an dem Vorhaben nicht das Interesse am
Naturschutz, dann ist die Bewilligung auf Antrag des Bewilligungswerbers unter Vorschreibung von
AusgleichsmalRnahmen zu erteilen, wenn dadurch eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbil-
des oder Naturhaushaltes erreicht wird und diese Verbesserung die nachhaltig negativen Auswirkun-
gen des Vorhabens oder der MaRnahme auf den Schutzzweck erheblich Gberwiegt (§ 27 Abs 4).

5 VfGH 25.06.1999, G256/98.
Seite 19 von 21



Schutz von Lebensrdaumen

Ausnahmen von der Bewilligungspflicht werden keine genannt, jedoch existiert in der Steiermark auch
kein ex lege Lebensraumschutz.

2.7.  Tirol
Jede nachhaltige Beeintrachtigung der Gletscher ist verboten, mit Ausnahme derin § 5 Abs 1 lit e auf-
gezahlten MaRnahmen. Darunter fallen ua Instandhaltungen und Instandsetzungen, Anlagen und Ver-
bauungen, die zum Lawinenschutz und zur Bergung von gefdahrdeten Menschen notwendig sind. Was
den Schutz von Gewadssern, Auwéldern und Feuchtgebieten angeht, werden keine Ausnahmen ge-
nannt.

GemaR § 29 Abs 2 darf eine Bewilligung, die Vorhaben nach § 5 Abs 1 lite, § 7Abs 1und 2, § 8 und §
9 Abs 1 und 2 betrifft, nur erteilt werden, wenn das Vorhaben die Interessen des Naturschutzes nach
§ 1 Abs 1 nicht beeintrachtigt oder wenn andere langfristige 6ffentliche Interessen an der Erteilung
der Bewilligung die Interessen des Naturschutzes liberwiegen. GemaR § 29 Abs 2a werden bei der In-
teressensabwagung bei Entscheidungen Uber die Erteilung von naturschutzrechtlichen Bewilligungen
flr Wasserkraftanlagen lediglich die nachteiligen Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand der Ge-
wasser samt der maligeblichen Uferbereiche berlicksichtigt.

AusgleichsmalRnahmen sind nur bei Eingriffen in Europaschutzgebiete vorgesehen. Bei Eingriffen in
geschitzte Lebensraume regelt § 29 Abs 6, dass nach Erteilung der Bewilligung zusatzliche oder andere
Auflagen vorzuschreiben sind, wenn das Naturschutzinteresse trotz Einhaltung der in der Bewilligung
vorgesehenen Auflagen in einem erheblichen Ausmal beeintrachtigt ist. AusgleichsmaRnahmen, so
wie sie in Salzburg vorgesehen sind, gibt es keine.

2.8. Vorarlberg
Die Gletscher sind vor jeglichen Veranderungen geschiitzt (§ 23). Davon ausgenommen ist die Erhal-
tung bestehender Anlagen. Auch bei den Gewassern und in der Alpinregion gilt die Erhaltung rechtma-
Rig bestehender Anlagen nicht als Beeintrdchtigung (§ 24 Abs 3 letzter Satz; § 23 Abs 2 lit b). Dasselbe
gilt in Auwaéldern, Feuchtgebieten, Quellen und Magerwiesen (§ 25 Abs 5), wo auch die Aufrechterhal-
tung der bisher ausgeiibten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen ist sowie Anderun-
gen der Nutzung, die mit der standorttypischen Charakteristik des Biotoptyps vereinbar sind.

GemaR § 35 Abs 1 darf eine Bewilligung nur erteilt werden, wenn keine Verletzung der Interessen der
Natur und der Landschaft erfolgen wird. Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befris-
tungen eine Verletzung der Interessen von Natur oder Landschaft erfolgen wird, darf die Bewilligung
nur dann erteilt werden, wenn eine Gegeniiberstellung der sich aus der Durchfiihrung des Vorhabens
ergebenden Vorteile fiir das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen fiir die Natur oder Land-
schaft ergibt, dass die Vorteile fir das Gemeinwohl, allenfalls unter Erteilung von Auflagen, Bedingun-
gen oder Befristungen, iberwiegen und dem Antragsteller keine zumutbaren, die Natur oder Land-
schaft weniger beeintrachtigenden Alternativen zur Verfiigung stehen (§ 35 Abs 2 Interessensabwa-
gung). Eine Bewilligung ist mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies eben erfor-
derlich ist. Diese Auflagen oder Bedingungen kdnnen auch in der Vorschreibung 6kologischer Aus-
gleichsmaRnahmen wie Ersatzlebensraumen bestehen (§ 37 Abs 3).

2.9. Wien

GemaR § 18 Abs 3 ist eine Bewilligung zu erteilen, wenn zu erwarten ist, dass die Ausfiihrung der MaR-
nahme den Landschaftshaushalt, die Landschaftsgestalt oder die Erholungswirkung der Landschaft
nicht wesentlich beeintrachtigt oder, wenn eine Beeintrachtigung vorliegt, das 6ffentliche Interesse an
der beantragten MaRnahme unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls deutlich héher zu bewerten
ist als das o6ffentliche Interesse an der Bewahrung der Landschaft vor stérenden Eingriffen (§ 18 Abs
6). Bei der Interessensabwagung ist zu bericksichtigen, ob der angestrebte Zweck auf eine technisch
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und wirtschaftlich vertretbare andere Weise erreicht werden kann. AulRerdem sind die stadtokologi-
schen Funktionen in die Abwdgung miteinzubeziehen.

AusgleichsmalRnahmen sind keine vorgesehen, lediglich die Erteilung der Bewilligung mit Befristung,
Auflagen oder unter Bedingungen.

Fazit

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass Oberosterreich, Wien und Steiermark ihre Lebensraume fast
gar nicht unter Schutz stellen. In diesen Bundeslandern sind diese Lebensrdaume nur teilweise ge-
schiitzt, indem gewisse Vorhaben einer Bewilligung bedlrfen. Burgenland, Karnten, Vorarlberg, Nie-
derosterreich und Tirol folgen dem Salzburger Beispiel schon eher, denn in den Naturschutzgesetzen
dieser Bundeslander sind Regelungen zum Lebensraumschutz vorhanden. Vorarlberg ist am vergleich-
barsten mit Salzburg und hinsichtlich der MindestgroRen sogar etwas strenger. AulRerdem ist Vorarl-
berg das einzige Bundesland, welches Gesteinsblécke unter Schutz stellt.

Hinsichtlich der Bewilligungen bzw. Ausnahmebewilligungen wird geprift, ob der Naturhaushalt, das
Landschaftsbild, der Charakter der Landschaft oder der Erholungszweck beeintrachtigt werden oder
ob das 6ffentliche Interesse an der MaRnahme das Interesse am Naturschutz Giberwiegt. In Oberoster-
reich werden auch private Interessen im Gesetz genannt, wobei eine Interessensabwagung zwischen
einem privaten Interesse gegen ein offentliches Interesse (am Naturschutz) systemwidrig und auch in
der Judikatur nur bei damit verbundenen 6ffentlichen Interessen moglich erscheint. In den meisten
Gesetzen sind Vorhaben genannt, die nicht als Eingriffe gelten und keiner Bewilligung bedirfen, wie
z.B. Instandsetzungen und -haltungen rechtmaRig bestehender Anlagen oder MaRRnahmen mit Schutz-
bzw. Sicherungszweck. Wien, Steiermark und Oberdsterreich nennen keine Ausnahmen, was jedoch
wegen des geringen Schutzes auch nicht notwendig erscheint. Nur in Salzburg, Niederdsterreich und
der Steiermark besteht bei Versagen der Bewilligung die Moglichkeit fir den Bewilligungswerber, ei-
nen Antrag auf Erteilung der Bewilligung unter Vorschreibung von AusgleichsmaBnahmen zu stellen.
Fir die Erteilung einer solchen Bewilligung missen die AusgleichsmaRnahmen eine Verbesserung des
Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes bewirken und diese Verbesserungen miissen die nachtei-
ligen Auswirkungen der MalRnahme (iberwiegen. AuRerdem darf die MalRnahme, die bewilligt werden
soll, nicht wesentlich den grundsatzlichen Zielsetzungen des Lebensraumschutzes widersprechen.

Im GroRRen und Ganzen wirde ich nicht behaupten, dass Salzburg das strengste Naturschutzgesetz in
Osterreich aufweist. Auch wenn in den anderen Bundeslindern nicht alle Lebensrdume ex lege ge-
schiitzt sind, ist Salzburg hinsichtlich der Regelungen zur Bewilligungserteilung eines der wenigen Lan-
der, das noch eine letzte Moglichkeit bietet, die eigentlich zu versagende Bewilligung doch noch zu
erteilen, namlich unter Vorschreibung von AusgleichsmaBnahmen. AuRerdem werden in Salzburg, wie
in den anderen Bundeslandern auch, andere 6ffentliche Interessen bericksichtigt.

Seite 21 von 21



	Einleitung
	1. Welche Lebensräume sind wie geschützt?
	1.1. Salzburg
	1.2. Oberösterreich
	1.3. Burgenland
	1.4. Kärnten
	1.5. Niederösterreich
	1.6. Steiermark
	1.7. Tirol
	1.8. Vorarlberg
	1.9. Wien

	2. Erteilung von Bewilligungen bzw. Ausnahmebewilligungen
	2.1. Salzburg
	2.2. Oberösterreich
	2.3. Burgenland
	2.4. Kärnten
	2.5. Niederösterreich
	2.6. Steiermark
	2.7. Tirol
	2.8. Vorarlberg
	2.9. Wien

	Fazit

